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Wir feiern: 8o Jahre „Opel Blitz“ 
 
   Ab 11.OO Uhr    Beginn Oldtimertreffen 

 

 
 
 

 
         14.00 Uhr     Eröffnung des Kiefernbergfestes 

- Vogelschießen mit Krönung des Schützenkönigs  
der Schützengesellschaft Grumbach e.V.  

- Buntes Kinderprogramm 
- Rundfahrten mit unserem Oldtimer Opel Blitz 
- Kaffee und hausgebackener Kuchen mit  

musikalischer Unterhaltung 
 
 
 

    20.00 Uhr     Musik und Tanz im Festzelt mit      
     Gute Laune mit Evelyn Wetzel 
      Eintritt frei! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ca. 21. 00 Uhr Lampion- u. Fackelumzug  
  mit anschließend kleinem Lagerfeuer 
 

 

 

    Grumbacher 
              Kiefernbergfest  
                        03.08.2019 

 

fwv.grumbach@gmail.com 
Jens Schubert 037608-3188 
                         0171-8953557 

Aus dem Inhalt:

 Bekanntmachung: 
Einsicht ins Wählerver-
zeichnis

- Stellenausschreibungen

- Schulanmeldung
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schreibt die Presse. Ich glaube, das 
haben wir in unserer Gemeinde auch 
gemerkt. Ich war auch mal kurz bei 
meinen Eltern in Grüngräbchen, da 
zeigte das Thermometer sogar 41 
Grad an. 
In meiner Wohnung war es bis zu 30 
Grad heiß, also nicht gerade ange
nehm, da waren die Zeiten im Garten
pool schöner. Aber das werden Sie 
auch alles erlebt haben. Aber meckern 
möchte ich nicht, es ist halt Sommer 
und da gehören warme Tage dazu, ob
wohl es gefühlt von Jahr zu Jahr mehr 
warme Tage werden.

Insbesondere unsere Landwirte müssen mit den Temperaturen 
kämpfen, nicht nur, dass die Ernte geringer ausfallen wird, auch 
das Vieh hat natürlich mit der Hitze zu kämpfen. 
Außerdem bin ich ganz froh, dass unsere Feuerwehren noch nicht 
wegen einem Feld oder Waldbrand ausrücken mussten.

Trotzdem sind unsere Feuerwehren natürlich durch die erhöhte 
Waldbrandgefahr immer in Bereitschaft. Auch bilden sich unsere 
Kameraden fortwährend weiter. Gerade erst ist der Truppmannlehr
gang von 5 Kameraden erfolgreich absolviert worden. Alles Gute 
dazu.

Im Juni musste auch nochmal der „alte Gemeinderat“ tagen.
Es gab noch einige Beschlüsse, die gefällt werden mussten, des
halb sind unsere Gemeinderäte nochmal zusammengetreten.
Im August wird es dann die konstituierende Sitzung des neuen 
Gemeinderates geben. Ich hoffe, bzw. gehe ich davon aus, dass 
die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Bürgermeister und Ge
meinderat weiterhin so zielorientiert funktioniert wie bisher.

Ein wichtiger Beschluss im Juni war die Feststellung des Jahres
abschlusses 2017. Unsere Rechnungsprüferin hatte zwar ein paar 
kleine Fehler gefunden, aber letztendlich konnte der Abschluss 
festgestellt werden.
Im Jahr 2017 wirtschaftete die Gemeinde so gut, dass alle Verbind
lichkeiten der Gemeinde Callenberg aus den letzten Jahren abge
baut und getilgt werden konnten.
Diesen Aspekt stellte Frau Seifert besonders hervor, da es sehr sel
ten ist, dass eine Gemeinde aus eigener Kraft so wirtschaftet, dass 
solche Verbindlichkeiten abbauen kann.
Wir waren sogar so gut, dass wir einen kleinen Gewinn erwirtschaf
ten konnten. Dieser wird der Rücklage aus den Überschüssen des 
Gesamtergebnisses zugeführt. Dies sind aber keine liquiden Mittel, 
dieser Betrag steht in künftigen Jahren dem Ausgleich der Ergeb
nisrechnung zur Verfügung und verhindert damit eine eventuelle 
Haushaltskonsolidierung.

Das Callenberg überhaupt schon so weit ist, dass wir die Jahres
rechnung 2017 beschließen konnten ist schon sehr gut, denn dies 
konnten erst sehr wenige Gemeinden im Freistaat Sachsen. In 
Diesem Jahr wollen wir auch noch die Jahresrechnung 2018 be
schließen. Damit gehen wir in das Haushaltsjahr 2019 mit aktuellen 
Zahlen und können die „Einführung der Doppik“ abschließen.
Dies war ein großes Ziel meiner Amtszeit und ich bin froh, dass wir 

DER WäRmStE JunI AllER ZEItEn,

es alle gemeinsam geschafft haben bevor kommendes Jahr Bür
germeisterwahlen sind.
Damit ist ein wichtiger Schritt im Bereich der Finanzwirtschaft der 
Gemeinde Callenberg erfolgt und wir können weiterhin auf siche
ren Füßen agieren und planen.

Ein weiteres Kapitel im Bereich der Finanzen konnte auch beendet 
werden. Schon einige Jahre wurden wir durch die Kommunalauf
sicht darauf hingewiesen, dass wir unsere Beteiligungsberichte 
vervollständigen müssen.
Die aus den letzten Jahren hatten wir schon nachgeholt und in der 
letzten Sitzung kamen noch die aus 2012, 2013 und 2014 dazu.
Im Beteiligungsbericht stehen die Beteiligungen und Anteile der 
Gemeinde Callenberg drin. Zum Beispiel mit wieviel Prozent die 
Gemeinde am Zweckverband Gasversorgung beteiligt ist und da
mit indirekt auch an der eins Energie.   
Oder mit welchem Prozentsatz wir am Trinkwasserverband RZV 
beteiligt sind.

Ein weiterer Beschluss aus der Reihe Finanzen, war die Feststel
lung von Zahlungen im Zeitraum der haushaltslosen Zeit vom 
01.01.2019 bis zum 27.05.2019. Der Gemeinderat muss alle Zahlun
gen legitimieren welche hier erfolgt sind. 

Ein breites Diskussionsthema war die Höchstspannungsleitung 
RöhrsdorfWeidaRemptendorf. Zu diesem Projekt der Hertz 50 
wurden wir um eine Stellungnahme gebeten.
Dies konnten Sie auch schon der Freien Presse entnehmen. Die 
Gemeinde Callenberg lehnt den derzeit geplanten Trassenverlauf 
vollumfänglich ab, da er erstens nicht wirtschaftlich und ökono
misch wie ökologisch sinnvoll erscheint, außerdem widerspricht 
er unseren Interessen im Rahmen des Hochwasserrisikomanage
mentplanes der Gemeinde Callenberg.
Wir sind gespannt, wie die Reaktion darauf ist.

Im Bereich Straßenbau wurde zur Sanierung des Mühlenweges in 
Falken, eines Abschnittes an den Garagen an der Altenburger Stra
ße in Callenberg und eines Teiles der Rußdorfer Straße in Meins
dorf ein Auftrag erteilt.
Die Firma Eurovia bekam ihn und wir können mit der Umsetzung 
zeitnah beginnen.

Im Ortsteil Callenberg wurde noch eine Eigentumswohnung in den 
„Ersatzneubauten verkauft. Dem Käufer ein gutes Händchen damit.

Für unsere Imker haben wir einen wegweisenden Beschluss ge
fasst. Die Freie Presse schrieb zwar es klang wie eine Geschichte 
aus dem Bereich Karneval, aber es ist wirklich ein wichtiger Be
schluss.
Es ist zwar kaum zu glauben, dass man sowas beschließen muss, 
aber wir haben die „Ortsüblichkeit der Bienenhaltung“ in unserer 
Gemeinde festgestellt.
Die Imker um Herrn Weise aus Langenchursdorf haben um diesen 
Beschluss gebeten, weil es ihnen in Zukunft die Arbeit doch erheb
lich erleichtert und ihnen eine Last von den Schultern nimmt.

In unserer Bürgerfragestunde spielte das neue Eingangstor und die 
neuen Zahlungsmethoden am Stausee Oberwald eine große Rolle.
Die Stausee GmbH hat dort einige Veränderungen vorgenommen.
Die Bürger beschwerten sich, stellten aber auch Lösungsvorschlä
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ge vor um in einem Miteinander das Problem anzugehen. Nicht nur 
das die Öffnungszeiten beschränkt sind, auch der Zugang für alle 
Bevölkerungsschichten ist nicht mehr gegeben und da wollen wir 
noch nicht über den Automaten sprechen an welchem bezahlt wer
den soll.
Nach Aussagen von Gästen führt dieser ein Eigenleben und macht 
was er will aber nicht was er soll.
Es wird dazu ein Treffen von Reichenbacher Bürgern, der Verwal
tung und der Leitung der Stausee GmbH geben. Mal schauen was 
dabei raus kommt. 

Ich verabschiede mich Ende Juli bis Anfang August auch erstein
mal in den Jahresurlaub. Bei mir geht es in diesem Jahr mal wieder 
nach Ägypten.

Mal schauen wie warm es in diesem Jahr wird.

Ich wünsche allen Schülern erholsame Ferien, allen Absolventen 
die besten Wünsche für die Zukunft und allen anderen: genießen 
Sie Ihren geplanten Urlaub, ob nun weit weg oder zu Hause auf 
Balkonien.

Ihr Bürgermeister

Daniel Röthig

Wir gratulieren – Geburtstags- und Ehejubiläen monat Juni  2019 

Ot Callenberg
Hofmann, Gerda zum 80.
Wildenhain, Regina zum 85.
Steinert, Ulrich zum 75.
Scheu, Ursula zum 75.
Georgi, Traute zum 92.

Ot Falken
Nötzold, Rosemarie zum 80.
Gründel, Wolfgang zum 75.

Ot Grumbach
Keine Jubilare

Ot langenberg
Keine Jubilare

Ot langenchursdorf
Rudolph, Johannes zum 75.
Doblies, Günter zum 75.
Lichtenstein, Klaus zum 75.

Ot meinsdorf
Keine Jubilare

Ot Reichenbach 
Keine Jubilare

Ehejubiläen 
Moosig, Elke und Peter
OT Langenberg zum 50. Hochzeitstag

Führer, Marlene und Joachim
OT Callenberg zum 50. Hochzeitstag

Landgraf, Marita und Frank
OT Langenchursdorf zum 50. Hochzeitstag

AmtlICHER tEIl
AMTLICHER TEIL 

 
Gemeinde 
 

Callenberg Anlage 2 A (zu § 18 Absatz 1 LWO) 
 

Landkreis 
 

Landkreis Zwickau  
Wahlkreis 
 

Wahlkreis 9, Zwickau 
5 

 

 

Bekanntmachung 
 

der Gemeinde Callenberg über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl zum Sächsischen Landtag 
am 1. September 2019 

 
1. Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die Gemeinde- für die Wahlbezirke der Gemeinde 3) 
 

Callenberg 
 
 

wird in der Zeit vom 12. August 2019 bis 16. August 2019 während der üblichen  
Dienststunden 1) 
 
Montag von 9:00 Uhr  bis 12:00 Uhr 
Dienstag von 9:00 Uhr  bis 18:00 Uhr 
Mittwoch von 9:00 Uhr  bis 15:00 Uhr 
Donnerstag von 9:00 Uhr  bis 18:00 Uhr 
Freitag von 9:00 Uhr  bis 13.00 Uhr 
 

 
Ort der Einsichtnahme 2) 
 
Stadtverwaltung Hohenstein-Ernstthal, Bürgerbüro, Altmarkt 30, 09337 Hohenstein-Ernstthal 

 
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.  
Innerhalb der Einsichtsfrist kann der Wahlberechtigte von der Gemeinde einen Auszug aus dem 
Wählerverzeichnis über die zu seiner Person eingetragenen Daten verlangen. Jeder 
Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk 
gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch 
ein Datensichtgerät möglich. 3) 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der Zeit vom 12. 

August bis 16. August (20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl), spätestens am 16. August 2019 bis 
13:00 Uhr bei der Stadtverwaltung 4)  

 

Stadtverwaltung Hohenstein-Ernstthal, Bürgerbüro, Altmarkt 30, 09337 Hohenstein-Ernstthal 
 

Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift 
eingelegt werden. 

Bekanntmachung

der Gemeinde Callenberg über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen
für die Wahl zum Sächsischen landtag am 1. September 2019

Anlage 2 A (zu § 18 Absatz 1 LWO)

1. Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die Gemeinde 
für die Wahlbezirke der Gemeinde 3)

Callenberg

wird in der Zeit vom 12. August 2019 bis 16. August 2019 wäh
rend der üblichen Dienststunden 1)
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montag von 9:00 uhr bis 12:00 uhr
Dienstag von 9:00 uhr bis 18:00 uhr
mittwoch von 9:00 uhr bis 15:00 uhr
Donnerstag von 9:00 uhr bis 18:00 uhr
Freitag von 9:00 uhr bis 13.00 uhr

Ort der Einsichtnahme 2)

Stadtverwaltung Hohenstein-Ernstthal, Bürgerbüro, 
Altmarkt 30, 09337 Hohenstein-Ernstthal

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
Innerhalb der Einsichtsfrist kann der Wahlberechtigte von der 
Gemeinde einen Auszug aus dem Wählerverzeichnis über 
die zu seiner Person eingetragenen Daten verlangen. Jeder 
Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Da
ten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperr
vermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes ein
getragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge
führt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät mög
lich.  

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann während der Zeit vom 12. August bis 16. August (20. 
Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl), spätestens am 16. August 
2019 bis 13:00 Uhr bei der Stadtverwaltung 4) 

Stadtverwaltung Hohenstein-Ernstthal, Bürgerbüro, 
Altmarkt 30, 09337 Hohenstein-Ernstthal

Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch 
Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens zum 11. August 2019 eine Wahl
benachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wähler
verzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er 
sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbe
nachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis

Nummer und Name
Wahlkreis 9 Zwickau 5

– durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahl
bezirk) dieses Wahlkreises 

– oder durch Briefwahl teilnehmen.
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig

ter
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe

rechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die An
tragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 
16 Absatz 1 der Landeswahlordnung (bis zum 11. August 
2019) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeich
nis nach § 19 Absatz 1 der Landeswahlordnung (bis zum 
16. August 2019) versäumt hat, 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ab
lauf der Antragsfrist nach § 16 Absatz 1 der Landeswahl
ordnung oder der Einspruchsfrist nach § 19 Absatz 1 der 
Landeswahlordnung entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt 
wurde und die Feststellung erst nach Abschluss des Wäh
lerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde/Stadt ge
langt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra
genen Wahlberechtigten bis zum 30. August 2019, 16.00 Uhr, 
bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektro
nisch beantragt werden.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsu
chen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis 
zum Wahltag, 13.00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt wer
den.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtig
te können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch 
bis zum Wahltag, 13.00 Uhr, stellen.

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorla
ge einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte

– einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
– einen amtlichen grünen Wahlumschlag,
– einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 

zurückzusenden ist, versehenen gelben Wahlbriefum
schlag und

– ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für ei
nen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Emp
fangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person 
nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der 
Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schrift
lich zu versichern.
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Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuwei
sen.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die ange
gebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens 
am Wahltag bis 16.00 Uhr eingeht. Er kann auch bei der auf 
dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.

Datenschutzrechtliche Hinweise

1. Wurde ein Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis ge
stellt oder Einspruch gegen die Richtigkeit oder Vollständig
keit des Wählerverzeichnisses eingelegt, so werden die in 
diesem Zusammenhang angegebenen, personenbezogenen 
Daten zur Bearbeitung des Antrages bzw. des Einspruchs ver
arbeitet, § 16 und § 19 der Landeswahlordnung.

Wurde ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gestellt 
oder haben Sie eine Vollmacht für die Beantragung eines 
Wahlscheins und/oder für die Abholung des Wahlscheins mit 
Briefwahlunterlagen ausgestellt, so werden die in diesem Zu
sammenhang angegebenen, personenbezogenen Daten zur 
Bearbeitung des Antrages beziehungsweise zur Prüfung der 
Bevollmächtigung verarbeitet, § 17 Absatz 2 des Sächsischen 
Wahlgesetzes, §§ 22 bis 24 der Landeswahlordnung. Die An
gaben im Rahmen der Erklärung des Bevollmächtigten, dass 
er nicht mehr als vier Wahlberechtigte bei der Empfangnahme 
vertritt, dienen dazu, die Berechtigung des Bevollmächtigten 
für die Beantragung eines Wahlscheins bzw. die Berechtigung 
für den Empfang des Wahlscheins und der Briefwahlunterla
gen zu prüfen, § 23 Absatz 1 Satz 6, § 24 Absatz 6 der Landes
wahlordnung.

Die Gemeinde führt Verzeichnisse über erteilte Wahlscheine, 
§ 24 Absatz 7 der Landeswahlordnung, ein Verzeichnis über 
für ungültig erklärte Wahlscheine, § 24 Absatz 8 Satz 1 der 
Landeswahlordnung, sowie ein Verzeichnis über die Bevoll
mächtigten und die an sie ausgehändigten Wahlscheine, § 24 
Absatz 6 Satz 4 der Landeswahlordnung.

2. Sie sind nicht verpflichtet, die personenbezogenen Daten be
reitzustellen. Eine Bearbeitung des Antrages auf Eintragung 
in das Wählerverzeichnis, des Einspruchs gegen das Wähler
verzeichnis und des Antrages auf Erteilung eines Wahlscheins 
sowie die Erteilung bzw. Aushändigung des Wahlscheins und 
der Briefwahlunterlagen an einen Bevollmächtigten ist ohne 
die Angaben nicht möglich.

3. Verantwortlich für die Verarbeitung der angegebenen perso
nenbezogenen Daten ist die oben genannte Gemeinde. Die 
Kontaktdaten des behördlichen Datenschutzbeauftragten 
sind:

Datenschutzbeauftragter der Gemeinde Callenberg 
Peer Brill, adKOnSult GmbH, Stadtweg 14, 
85134 Stammham

4. Im Falle einer Beschwerde gegen die Versagung der Ein
tragung ins Wählerverzeichnis, gegen die Ablehnung des 
Einspruchs gegen das Wählverzeichnis oder gegen die Ver
sagung des Wahlscheins ist Empfänger der personenbezoge
nen Daten der Kreiswahlleiter 

Postanschrift:
landkreis Zwickau, Amt für Kommunalaufsicht, 
Robert-müller-Str. 4-8, 08056 Zwickau

5. Die Frist für die Speicherung der im Zusammenhang mit der 
Führung des Wählerverzeichnisses, der Verzeichnisse über 
erteilte Wahlscheine, des Verzeichnisses über für ungültig 
erklärte Wahlscheine und des Verzeichnisses über die Be
vollmächtigten und die an sie ausgehändigten Wahlscheine 
verarbeiteten personenbezogenen Daten richtet sich nach § 
78 Absatz 3 der Landeswahlordnung: Wählerverzeichnisse, 
Wahlscheinverzeichnisse, Verzeichnisse über für ungültig er
klärte Wahlscheine und Verzeichnisse der Bevollmächtigten 
sind nach Ablauf von sechs Monaten seit der Wahl zu vernich
ten, wenn nicht der Landeswahlleiter mit Rücksicht auf ein 
schwebendes Wahlprüfungsverfahren etwas anderes anord
net oder sie für die Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung 
einer Wahlstraftat von Bedeutung sein können.

6. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen stehen Ihnen 
folgende Rechte zu:
– Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezoge

ne Daten (§ 2 Absatz 4 Sächsisches Datenschutzdurchfüh
rungsgesetz, Artikel 15 DatenschutzGrundverordnung)

– Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen 
personenbezogenen Daten (§ 2 Absatz 4 Sächsisches 
Datenschutzdurchführungsgesetz, Artikel 16 Datenschutz
Grundverordnung)

– Recht auf Löschung personenbezogener Daten (§ 2 Absatz 
4 Sächsisches Datenschutzdurchführungsgesetz, Artikel 
17 DatenschutzGrundverordnung)

– Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezo
gener Daten (§ 2 Absatz 4 Sächsisches Datenschutzdurch
führungsgesetz, Artikel 18 DatenschutzGrundverordnung)

Einschränkungen ergeben sich aus den wahlrechtlichen Vor
schriften, insbesondere durch die Vorschriften über das Recht 
auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und den Erhalt 
einer Kopie, § 17 Absatz 1 des Sächsischen Wahlgesetzes in 
Verbindung mit § 18 Absatz 2 und 3 der Landeswahlordnung, 
durch die Vorschriften über den Einspruch und Beschwerde 
gegen das Wählerverzeichnis, § 19 der Landeswahlordnung.

7. Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie betref
fenden personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt, 
können Sie Beschwerden an den Sächsischen Datenschutz
beauftragten (Postanschrift: Sächsischer Datenschutzbeauf
tragter, Postfach 12 00 16, 01001 Dresden, EMail: saechs
dsb@slt.sachsen.de) richten.

Ort, Datum Unterschrift

Callenberg, 
den 01. Juli 2019 Röthig
 Bürgermeister

1 Ggf. Zeiten angeben.
2 Für jeden Ort der Einsichtnahme ist anzugeben, ob er barrierefrei oder nicht 

barrierefrei ist. Wenn mehrere Einsichtsstellen eingerichtet sind, diese und die 
ihnen zugeteilten Ortsteile oder dgl. oder die Nummern der Wahlbezirke ange
ben.

3 Nicht zutreffendes streichen.
4 Dienststelle, Gebäude und Zimmer angeben.
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Stellenausschreibung 01/2019

Die Gemeinde Callenberg schreibt im Fachbe
reich III (Bauverwaltung) die Stelle 

mitarbeiter Bauhof (m/w/d)

 zur Besetzung ab 01.11.2019 aus. 
Das Beschäftigungsverhältnis ist zunächst 

befristet auf zwei Jahre. 

Folgende Aufgaben gehören zum Zuständigkeitsbereich:

– Landschaftsbau und Landschaftspflege (Grünschnitt, Be
pflanzung)

– Wartung und Instandsetzung von Objekten (Maler und Mau
rerarbeiten, kleinere Reparaturarbeiten, Hausmeistertätigkei
ten)

– Pflege, Unterhaltung von Straßen (Straßenentwässerung, Win
terdienst, Brücken)

– Wartung, Instandhaltung und Pflege von Fahrzeugen und de
ren Technik

– Beschaffung und Transport von Materialien

Eine genaue Abgrenzung der Aufgaben bleibt vorbehalten.

Anforderungen:
– abgeschlossene Berufsausbildung in einem Bauberuf
– sehr gute handwerkliche Fähigkeiten

– sicherer Umgang mit Fahrzeugen, Maschinen und Geräten
– Führerschein Klasse C/CE erforderlich
– Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, selbstständige Arbeitsweise
– Bereitschaft zur Übernahme von Rufbereitschaft
– Bereitschaft zur Teilnahme an Qualifikationen 
– Mitarbeit in der freiwilligen Feuerwehr wünschenswert

Es handelt sich um Stellen mit 39 Wochenstunden in der Ent
geltgruppe 5 nach Entgeltordnung des TVöD. Schwerbehinderte 
Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung und Befähigungbe
vorzugt berücksichtigt. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis 31.07.2019 schriftlich an die

 Gemeinde Callenberg
 z.Hd. des Bürgermeisters Daniel Röthig
 – persönlich – 
 Ot Falken
 Rathausstr. 40
 09337 Callenberg

oder per Email an haprich@callenberg.de oder per Fax an die 
03723/ 69 99 688

Daniel Röthig, Bürgermeister
Callenberg, den 25.06.2019

Stellenausschreibung 02/2019

Die Gemeinde Callenberg schreibt im Fachbe
reich I (Zentrale Dienste) die Stelle 

Sachbearbeiter Zentrale Dienste (m/w/d)

 zur Besetzung ab 01.11.2019 aus. 
Das Beschäftigungsverhältnis ist zunächst 

befristet auf zwei Jahre. 

Folgende Aufgaben gehören unter anderem zum Zuständig
keitsbereich:

– Vermietung/Überlassung von kommunalen Räumen und Ein
richtungen 

– Organisation/Mitwirkung und Koordinierung von Veranstaltun
gen (GEMA, Rentnerweihnachtsfeier, Sportfeste, Vereinsfes
te, ect.)

– Kindertageseinrichtungen/Tagesmutter (Erstellung von Be
scheiden Gemeindeanteil und Landeszuschüsse, Berech
nung KitaGebühren, Erstellung Bedarfsplanung, Stichtags
meldung)

– Vereine (Vereinszuschüsse, Durchführung Vereinskonvent, 
Führung Vereinsregister, Überwachung der Turnhallenbele
gungspläne)

– Mitwirkung bei der Durchführung von Wahlen
– Verwaltung von Arbeitsmitteln (Bedarfsermittlung, Beschaf

fung, Lagerhaltung)
– Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Erstellen von Ausnahme

genehmigungen für Feuerwerk oder Veranstaltungen im Ge
meindegebiet)

– Soziale Hilfen (Hilfe bei Verwahrlosung, Hilfe bei gesundheitli
chen Belangen, Recherche bei Todesfällen)

– Versicherungen und Unfallkasse 

Eine genaue Abgrenzung der Aufgaben bleibt vorbehalten.

Was Sie mitbringen:

– abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r 
oder vergleichbarer Abschluss (mit entsprechender Berufser
fahrung)

– fachliche Kompetenz und Rechtskenntnisse im Aufgabenbe
reich

– Verantwortungsbewusstsein, Durchsetzungsfähigkeit
– Teamfähigkeit, selbstständiges Arbeiten
– gute EDVKenntnisse in den gängigen OfficeAnwendungen 
– Führerschein Klasse B

Es handelt sich um eine Stelle mit 35 Wochenstunden in der Ent
geltgruppe 6 nach Entgeltordnung des TVöD. Schwerbehinderte 
Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung und Befähigung 
bevorzugt berücksichtigt. 

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis 
30.08.2019 schriftlich an die Gemeinde Callenberg, z.Hd. des 
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Bürgermeisters Daniel Röthig, Rathausstr. 40, 09337 Callen-
berg/Ot Falken oder gern per Email an haprich@callenberg.
de (Bitte reichen Sie bei Bewerbungen in Papierform ausschließ
lich Kopien ein, da eine Rücksendung nicht erfolgt und Ihre Un
terlagen vernichtet werden.) Sollten Sie Fragen haben, stehen 
wir Ihnen auch gern telefonisch, unter der Rufnummer 03723
6999612, zur Verfügung. 

Unsere Datenschutzhinweise finden Sie auf unserer Homepage 
unter www.callenberg.de .

Daniel Röthig, Bürgermeister
Callenberg, den 25.06.2019

Grundsteuer / Gewerbesteuer

Wir weisen darauf hin, dass am 15. August 2019 die dritte Vier
teljahresrate für Grund und Gewerbesteuer zur Zahlung fällig ist.

nichtabbucher werden hiermit an diesen Zahlungstermin erin
nert. Bitte weisen Sie zur Verhinderung von Mahngebühren und 
Säumniszuschlägen Ihre Zahlungen fristgemäß auf die Gemein
dekasse an.
Bitte verwenden Sie bei der Anweisung des Betrages die auf dem 
Bescheid angegebene Objektnummer, um Fehlbuchungen zu 
verhindern.

Die Teilnehmer am Lastschriftverfahren bitten wir, ihr Bankkonto 
so einzurichten, dass Rücklastschriften wegen Nichteinlösung 
des Abbuchungsbetrages vermieden werden. Bei eventuel
len Änderungen der Bankverbindungen bitten wir um sofortige 
schriftliche Mitteilung an die Gemeindekasse.

Bitte beachten Sie: Diejenigen Steuerpflichtigen, die zur Einrei
chung eines neuen SEPAMandates aufgefordert wurden, müs
sen dies bis spätestens 14 tagen vor Fälligkeit im Original an 
die Gemeinde Callenberg geben. Bei späterer Abgabe erfolgt 
die Abbuchung erst ab der nächsten Fälligkeit, d.h., für die Ein
zahlung der zuvor fälligen Beträge sind Sie selbst zuständig. Wir 
weisen vorsorglich auf mögliche Mahngebühren und Säumnis
zuschläge hin.

Die Bankverbindung der Gemeinde Callenberg lautet weiter:

IBAn: DE51 1203 0000 0001 4123 11
BIC: BYlADEm1001
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE53ZZZ00000433866

Sachbereich Steuern

Der Gemeinderat der Gemeinde Callenberg hat in der Gemeinderatssitzung 
vom 24.06.2019 nachfolgende Beschlüsse gefasst:

 Bekanntgabe Beschluss nr. 32/2019
Der Gemeinderat beschließt den Erlass offener Forderungen der 
Gemeinde Callenberg.

 Beschluss nr. 45/2019
Der Gemeinderat möge die Bestätigung, der für die Jahresrech
nung 2017 erforderlichen über und außerplanmäßigen Ausga
ben zum Ausgleich der einzelnen Budgets, beschließen.

 Beschluss nr. 48/2019
Der Gemeinderat beschließt die Feststellung des Jahresab
schlusses 2017.

 Information nr. 49/2019
Der Gemeinderat nimmt die Beteiligungsberichte der Haushalts
jahre 2013, 2013 und 2014 zur Kenntnis.

 Beschluss nr. 41/2019
Der Gemeinderat beschließt die Bestätigung für Aufwendungen 
/ Auszahlungen in Höhe von 12.035,901 €, welche in der haus

haltslosen Zeit vom 01.01.2019 bis 27.05.2019 getätigt worden 
sind.

 Beschluss nr. 47/2019
Der Gemeinderat beschließt die Einwände und Anregungen 
zur Öffentlichkeitsbeteiligung bzgl. der Maßnahme „Hochspan
nungsleitung Röhrsdorf – Weida – Remptendorf (Vorhaben 14), 
Abschnitt Ost (Röhrsdorf – Weida).

 Beschluss nr. 50/2019
Der Gemeinderat beschließt den Auftrag für Instandsetzungs 
und Erneuerungsmaßnahmen nach RL KStB Teil B in Callenberg 
durch die Firma EUROVIA Verkehrsbau GmbH.

 Beschluss nr. 46/2019
Der Gemeinderat beschließt den Verkauf der Eigentumswohnung 
Nr. 3 Altenburger Straße 25, 09337 Callenberg und dem dazu
gehörigen Miteigentumsanteil des Flurstückes 600/5 der Gemar
kung Callenberg.

GEmEInDERAt
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notrufnummern
Polizei 110

Feuerwehrnotruf 112

Arztnotdienst 116117 (neu)

Apothekennotdienst 22833

Wasserversorgung RZV 03763 405405

Energieversorgung Envia M 0800 2305070

Gasversorgung eins 0371 451 444

Sprechzeiten Gemeindeverwaltung Callenberg

Rathausstraße 40, 09337 Callenberg
Telefon: 03723 / 699960, Fax: 03723 / 6999666

Mo. geschlossen
Di.  9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr

 Bürgermeistersprechstunde 16.00 – 18.00 uhr
Mi.  geschlossen
Do. 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr
Fr.  9.00 – 12.00 Uhr

Sprechzeiten Bürgerbüro Hohenstein-Ernstthal

Altmarkt 30, 09337 HohensteinErnstthal

Telefon: 03723 / 4020, Fax: 03723 / 402339

Mo. 9.00 – 12.00 Uhr
Di. 9.00 – 18.00 Uhr
Mi. 9.00 – 15.00 Uhr
Do. 9.00 – 18.00 Uhr
Fr. 9.00 – 13.00 Uhr
Sa. 9.00 – 11.00 Uhr

In eigener Sache

Redaktionsschluss für das Amtsblatt August 2019 unserer 
Gemeinde ist der 26.07.2019. Später eingehende Artikel können 

leider nicht mehr berücksichtigt werden. 

Erscheinungstag für das Amtsblatt August ist der 17.08.2019.
Bei Zustellungsproblemen in Bezug auf das Amtsblatt unserer 

Gemeinde wenden Sie sich bitte an: CVD Mediengruppe 
(Verteiler) Tel.: 0371/65 62 02 83. 

Für Anzeigen kontaktieren Sie bitte den Verlag direkt 
Tel.: 0371422431.

Gleichzeitig möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass 
Amtsblätter an folgenden Punkten ausliegen und von den 

Bürgerinnen und Bürgern dort mitgenommen werden können.

 Rathaus, OT Falken
 Frisörgeschäft Voigt, Meinsdorfer Str. 2 

(Mittwoch, Donnerstag und Freitag bis mittags)
 Bäckerei Vogel, Rathausstraße 49

 BHG Langenchursdorf, Waldenburger Str. 61
 Frisörgeschäft Nitzsche
 Sparkasse Callenberg

 KBR Reichenbach, Straße des Friedens 40

Schulanfänger 2020/2021

Grundschule Callenberg im Ot langenberg

Die Schulanmeldung für das Schuljahr 2020/2021 findet am 

 27.08.19 von 8.00 – 17.00 uhr und am
 28.08.19 von 8.00 – 14.00 uhr 

in der Grundschule Callenberg im OT Langenberg statt. 
Wir bitten alle Eltern der Gemeinde Callenberg, deren Kind im 
Zeitraum 1.7.2013 bis 30.06.2014 geboren wurde, um Anmeldung 
laut SOGS § 3 an unserer Grundschule. Des Weiteren müssen 

auch die für das Schuljahr 2019/2020 zurückgestellten Kinder er
neut angemeldet werden. Mitzubringen ist die Geburtsurkunde. 
Das Formular zur Schulanmeldung liegt dem Amtsblatt bei bzw. 
ist über folgende Internetseiten abrufbar: 
www.grundschule-callenberg.de oder
www.gemeinde-callenberg.de   
Sollten Sie den o.g. Termin nicht wahrnehmen können, ist auch 
eine telefonische Terminabsprache möglich (03723/444 24). 

Bernhagen, Schulleiterin
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Schulanmeldung für die Grundschule Callenberg im Ot langenberg

Schuljahr: 

❏ Regeleinschulung

❏ Vorzeitige Einschulung

Die Geburtsurkunde ist vorzulegen!

einzuschulendes Kind

Name

Vorname

Geburtstag und Geburtsort

Geschlecht

Religionszugehörigkeit

Staatsangehörigkeit

Wohnung – PLZ, Ort, Straße, HausNr., Telefon

Zahl der Geschwister

Linkshänder

Name der besuchten Kita

Chronische Krankheiten

Erziehungsberechtigte

Name und Vornamen des Vaters

Wohnung (falls abweichend)
PLZ, Ort Straße, HausNr., Telefon

im Notfall erreichbar

Name und Vornamen der mutter

Wohnung (falls abweichend)
PLZ, Ort Straße, HausNr., Telefon

im Notfall erreichbar

Hortbesuch erwünscht: ja / nein
(gilt nicht als Hortanmeldung)

Teilnahme an der Schülerspeisung: ja / nein

Teilnahme am (bitte ankreuzen)

❏  Ethik ❏  ev. Religion ❏  kath. Religion (nur nachmittags außerhalb)

     Tag der Anmeldung: Unterschrift der Erziehungsberechtigten*

❏ Einschulung nach Zurückstellung

❏ Zurückstellung wird beantragt 
 (schriftlicher Antrag nötig)
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– Wichtige mitteilung zur trinkwasserversorgung –
Spülung des leitungsnetzes geplant

Zur Sicherung der Trinkwassergüte führt der Regionale Zweck
verband Wasserversorgung Bereich LugauGlauchau in Meins
dorf, Langenberg, Falken und Langenchursdorf vom 01.08. bis 
13.08.2019, in der Zeit von 07.30 bis 16.00 Uhr, planmäßige Netz
pflegemaßnahmen durch. 
Wir bitten um Beachtung der folgenden Termine und Hinweise. 

Folgende Straßen sind betroffen:
01.08.-02.08.2019 – meinsdorf
Dorfstraße, Langenberger Straße, Rußdorfer Straße 9, 10, Zur Jä
gersruh

05.08.-06.08.2019 – langenberg
Alte Dorfstraße, Am Hang, Am Sportplatz, Feldstraße, Hohenstei
ner Straße 34137, Meinsdorfer Straße, ThomasMüntzerWeg, 
Zur Langenberger Höhe 

07.08.-13.08.2019 – Falken und langenchursdorf
Am Bach, Am Berg, Am Wasserloch, An der Schäferei, Bräunsdor
fer Straße, Callenberger Straße, Erbe, Feldgasse, Gärtnergasse, 
Goldene Aue, Hohensteiner Straße 135, Holzhäuser Straße, Im 
Grünen Winkel, Kirchsteig, Limbacher Straße 1,3,5, Mühlenweg, 
Rathausstraße, Reichenbacher Weg, Schulstraße, Siedlerstraße, 
Sonnengasse, Talstraße, Turnhallenstraße, Uhlsdorfer Straße, 
Waldenburger Straße, Wehrsteig 

07.08.-08.08.2019 – Falken 
Hohensteiner Straße 20,22,23,25, ReinhardRauSiedlung  

Die Rohrnetzspülungen werden vorbeugend durchgeführt, um 
die unvermeidbaren Ablagerungen im Leitungsnetz (Sedimente) 
zielgerichtet auszutragen. Während der Spülung sind Trübungen 
des Trinkwassers, Druckschwankungen oder kurzzeitige Versor
gungsunterbrechungen nicht zu vermeiden.

Wir bitten darum alle an das Trinkwassernetz angeschlossenen 
Geräte unter Kontrolle zu halten und nach Beendigung der Spü
lung Ihren Feinfilter rückzuspülen.

Für weitere Fragen steht Ihnen unsere Zentrale Leitwarte
(Telefon: 03763 405 405) zur Verfügung.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis! 

Ihr Regionaler Zweckverband Wasserversorgung 
Bereich LugauGlauchau

gez. Susan RiepoldKabisch
gez. Jan Uhlmann 
Hauptabteilungsleiterin Produktion 
Betriebsabteilungsleiter Netze

neuer Service
Biotonnen OnlInE zur Entleerung anmelden

Ab sofort kann die Entleerung der Biotonne online angemeldet 
werden, teilt das Amt für Abfallwirtschaft des Landkreises Zwi
ckau mit. Dafür steht den Grundstückseigentümern oder deren 
Beauftragten der neue AbfallOnlineService unter http://www.
landkreiszwickau.de/Abfall zur Verfügung.

Die Anmeldung ist rund um die Uhr unter Eingabe der Adresse 
sowie der auf der Biotonne seitlich angebrachten Behälternum
mer möglich. Nach Auswahl eines Termins und der Angabe von 
Kontaktdaten kann der Auftrag abgesendet werden. Wird eine E
MailAdresse angegeben oder ist diese bereits hinterlegt, erfolgt 
die Auftragsbestätigung unmittelbar darauf. Zugangsdaten sind 
nicht erforderlich.

Dieses Angebot ist ein erster Schritt, um künftig die Dienstleis
tungen des Amtes für Abfallwirtschaft komplett online beantra

gen und abwickeln zu können. Am Ausbau und der Freischaltung 
weiterer Funktionen des AbfallOnlineService wird intensiv ge
arbeitet.

Die Biotonnenleerung kann selbstverständlich auch weiterhin 
telefonisch über die AbfallHotline 0375 440226600 beauftragt 
werden.

Um den beauftragten Entsorgungsunternehmen eine wirtschaft
liche Tourenplanung zu ermöglichen, ist die Leerung der Bioton
ne mindestens zwei Tage vor dem möglichen Entsorgungstag 
anzumelden.

Weitere Anträge zur Aufstellung der „braunen“ Tonne nimmt das 
Amt gern entgegen. 

Amt für Abfallwirtschaft

Das Bürgerbüro der Stadt Hohenstein-Ernstthal informiert 

Wie bereits mehrmals bekannt gegeben wurde, möchten wir wie
derholt auf die Pflicht jedes Deutschen hinweisen, dass er im Be
sitz eines gültigen Personaldokumentes sein muss.
Alle Deutschen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und 
nach den Vorschriften des Bundesmeldegesetzes der allgemei
nen Meldepflicht unterliegen, sind verpflichtet, ein Personaldoku
ment (Reisepass oder Personalausweis) zu besitzen und dieses 
auf Verlangen einer zur Prüfung der Personalien ermächtigten 
Behörde vorzulegen (§1 Abs.1 Satz 1, Gesetz über Personalaus

weise und den elektronischen Identitätsnachweis sowie zur Än
derung weiterer Vorschriften).

Neben der Pflicht jedes Deutschen ein gültiges Personaldoku
ment zu besitzen, muss er bei der Ein und Ausreise in bestimmte 
Länder einen gültigen Pass mitführen und sich damit über seine 
Person ausweisen  (§1 Abs.1 Satz 1 Passgesetz).
Sowohl Reisepass als auch Personalausweis werden auf Antrag 
ausgestellt.
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Zur Beantragung dieser Dokumente werden folgende Unterlagen 
benötigt:
Bei ledigen Bürgern die Geburtsurkunde, bei verheirateten, ge
schiedenen oder verwitweten Bürgern das Stammbuch der ei
genen Eheschließung (nicht das der Eltern), das im Besitz be
findliche Personaldokument und ein neues biometrietaugliches 
Passbild für einen Reisepass bzw. für einen Bundespersonalaus
weis (alte nicht biometrische Passbilder werden nicht entgegen
genommen). 

Bei Beantragung von Dokumenten für Kinder und Jugendliche 
(Kinderreisepässe, bis 16 Jahre beim Personalausweis und bis 
18 Jahre beim Reisepass) wird gleichzeitig eine Zustimmungs
erklärung der Erziehungsberechtigten benötigt. Dieses Formular 
ist im Bürgerbüro der Stadt HohensteinErnstthal oder auf der 
Internetseite der Stadt HohensteinErnstthal zu erhalten. 

Folgende Gebühren sind bei der Beantragung zu entrichten:
Bundespersonalausweis: unter 24 Jahre 22,80 €
Bundespersonalausweis: ab 24 Jahre 28,80 €
Reisepass: unter 24 Jahre 37,50 €
Reisepass: ab 24 Jahre 60,00 €

Sollten Bürger nicht über ein gültiges Personaldokument verfü
gen, ist das Bürgerbüro berechtigt, dem Betroffenen ein Ord-
nungsgeld aufzuerlegen.

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig es un
terlässt, für sich oder als gesetzlicher Vertreter eines Minderjäh

rigen für diesen ein Personaldokument ausstellen zu lassen, ob
wohl er dazu verpflichtet ist. 
Die Ordnungswidrigkeiten können mit Geldbuße geahndet wer
den (§ 32 Gesetz über Personalausweise und den elektronischen 
Identitätsnachweis sowie zur Änderung weiterer Vorschriften, § 
25 Passgesetz). 
In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich darauf hingewie
sen, dass ein Personaldokument nicht als Pfand hinterlegt wer
den darf. Sowohl der Hinterlegende als auch der Entgegenneh
mende handeln gesetzwidrig.

Diese Dokumente beantragen Sie bei der Stadtverwaltung Ho
hensteinErnstthal, Bürgerbüro, Stadthaus, Altmarkt 30, während 
den Öffnungszeiten:

Montag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag: 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch: 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag: 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Samstag: 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr ,

sowie in der Außenstelle des Bürgerbüros in der Ortschaftsver
waltung Wüstenbrand, Rathaus Wüstenbrand, 
Straße der Einheit 14, während der Öffnungszeit am
Donnerstag: 09:00 Uhr bis 12:00 und
 14:00 bis 18:00 Uhr

Ihr Bürgerbüro

Zusätzliche Fördermittel für barrierefreie 
ambulante Arzt- und Zahnarztpraxen 

sowie andere Projekte aus dem Bereich Gesundheitswesen im Rahmen 
des Investitionsprogrammes Barrierefreies Bauen „lieblingsplätze für alle“ 2019

Das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Verbraucher
schutz (SMS) hat bekannt gegeben, dass für den Landkreis Zwi
ckau weitere Fördermittel in Höhe von 73.600,00 EUR zur Verfü
gung gestellt werden, um Maßnahmen zum Abbau von Barrieren 
in ambulanten Arzt und Zahnarztpraxen zu unterstützen.
Die Fördermittel sollen für kleine Investitionen zum Abbau be
stehender Barrieren in Höhe bis zu 25.000,00 EUR pro Einzel
maßnahme bereitgestellt werden, wobei die Maßnahmen aus 
haushaltstechnischen Gründen noch in diesem Jahr (bis zum 31. 
Dezember 2019) beendet sein müssen.

Der Landkreis Zwickau ruft alle interessierten Eigentümer und/
oder Träger/Betreiber öffentlich zugänglicher Arzt und Zahnarzt
praxen auf, entsprechende Vorhaben zu formulieren und bis zum 
31. Juli 2019 beim Landratsamt Zwickau, Sozialamt, Werdauer 
Straße 62, 08056 Zwickau, einzureichen.

Der Förderantrag ist auf der Homepage des Landkreises Zwi
ckau zu finden oder kann in den Bürgerservicestellen des Land
ratsamtes abgeholt werden.

Sozialamt

VEREInE/KItAS/GRunDSCHulE

nachrichten von den Kunstradsportlern

Ein aufregendes Saisonjahr unserer Sportler 
auf dem Kunstrad, haben wir mit vielen Hö
hen und Tiefen, Freude und Tränen gemeis
tert. 
Unsere Sportlerin Lydia Eidner, fuhr in der Di
ziplin der Frauen, zur Sachsenmeisterschaft 

die Goldmedaille aus. Es war ihre 20. Meisterschaft. Wir haben 
sie gebührend gefeiert. Denn, man muss es erst mal schaffen 
an 20 Meisterschaften teilnehmen, und 20 Medaillen davon 19 
Mal Gold zu holen. Unsere Hochachtung dafür. Das Lob gilt auch 

ihrem ehemaligen Trainer Erhard Kühnert. Weitere Platzierungen 
erreichten dabei Salome Wagner auf Platz 5 und Felix Wendler 
auf Platz 3 in ihren jeweiligen Altersdisziplinen.
Die Zwickiade am 15. Juni, fand in der Sachsenlandhalle in 
Glauchau statt und war für uns recht erfolgreich. Wir konnten mit 
Gold für Ryan Günnel, Felix Wendler, Salomé Wagner sowie mit 
Bronze für Fabienne Wetzel und Salomé Wagner im 2 ér Kunst
rad nach Hause fahren.
Unser größter und letzter Wettkampf vor den großen Ferien, 
war die ostdeutsche Meisterschaft in der Landessportschule 
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Bad Blankenburg in Thüringen. 194 
Sportler kämpften bei hochsom
merlichen Temperaturen, in unter
schiedlichen Disziplinen aus allen 
ostdeutschen Bundesländern um 
die begehrten Pokale im Kunstrad 
bzw. Einradsport.
Auch Felix Wendler hatte es schwer 
sich gegen neun starke Mitstreiter in 
seiner Altersklasse durchzusetzen. 
Unsere Freude war riesig, als das 
strenge Kampfgericht verkündete, 
dass er mit dem Silberpokal und 
somit bester Sachse, in der Diziplin 
Schüler U13 den Wettkampf been

den konnte. Er erfuhr sich diesen großen Erfolg mit persönlicher 
Bestleistung und „stahlharten Nerven“ in diesem „Wettkampfkri
mi“.
Leider war unser 2 ér nicht am Start. Mit gesundheitlichen Pro
blemen ist es schwierig, den körperlichen und emotionalen Be
lastungen, welche sehr hoch sind im Wettkampfsport standzu
halten.

Nun entlassen wir unsere Sportler, welche Mut, 
Ausdauer, Disziplin und Durchhaltevermögen ge
zeigt haben, in ihre wohlverdienten Sommerferien. 

(Anbei: Training fällt in den Ferien aber nicht ganz 
aus. Nach dem Motto: Die anderen schlafen auch 
nicht!)

Eure Kunstradfahrer 

Einladung

Hallo liebe Oldtimerfreunde, 
unser nächstes Treffen in der Gaststätte Erholung in Langenchursdorf findet 

am Donnerstag, dem 25. Juli 2019 um 19.30 Uhr statt.

Swen Junghans
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23. Tierheimfest 
Langenberg 
17. August 2019 

10.00 bis 18.00Uhr 
  
 

 
 

                                                
                                                                                   

Hallo „Ehemalige“ 
Bei der 

Hundeschau könnt 
ihr zeigen, was ihr 

gelernt habt 

 
 

14.00 Uhr Große Mischlingshundeschau 
(einschreiben ab 13.00 Uhr möglich) 

 
 
 

Mobile Hundeschule für Glauchau und Umgebung 
Katja Jähn 

gibt Tipps für den Umgang mit Ihren tierischen Lieblingen 
 
 
 

  Tombola leckerer Imbiss und Getränke   
Angebot für Kinder  u. a. 

 
 

Tierheim Langenberg – Am Fichtenthal 16 – 09337 Callenberg -  03723/4 81 24 
Betreiber: Tierschutzverein Hohenstein-Ernstthal e.V. 

www.tierheim-langenberg.org 
tierheimlangenberg@googlemail.com 

Wir freuen 
uns über 

viele  
Besuche  

Besuch im FunDORA-Park Schneeberg

Am Samstag, den 30.03.2019 traf sich die 
Jugendfeuerwehr Callenberg 8.30 Uhr in der 
Feuerwehr Langenchursdorf und fuhr in den 
FUNDORAPark nach Schneeberg. Gegen 
10.00 Uhr kamen wir dort an. 
Wir probierten Trampoline aus, kletterten an 
der Kletterwand, wir gingen durch ein Aben
teuerLabyrinth, spielten 3DMinigolf, übten 
uns bei einer LaserlightMission und vieles mehr.
Eigentlich wollten wir 18.00 Uhr wieder zu Hause sein, aber uns 
hatte es so gut gefallen, dass wir erst gegen 20.30 Uhr zu Hause 
waren. 
Wir bedanken uns beim Bürgermeister Herrn Röthig und bei der 
Gemeindewehrleitung Kameradin Nicole Romanowski und Ka
merad Klaus Krüger für dieses tolle Geschenk. Dieses bekamen 
wir zum 5jährigen Bestehen der Jugendfeuerwehr Callenberg im 
November 2018 überreicht. 
Bedanken möchten wir uns auch bei Kameradin Doreen Franke, 
Leiterin der Jugendfeuerwehr, und bei den Kameraden, die uns 
an diesen Tag betreuten. 

Collin Weber (10 Jahre)

Günter Börnichen Stiftung rüstet unsere Jugenfeuerwehr aus

Am 11. Mai war es endlich soweit und das 
Geheimnis um die Übergabe der Günter Bör
nichen Stiftung an die Jugendfeuerwehr Cal
lenberg wurde gelüftet. Unsere Leiterin Do
reen Franke hat alles so organisiert, dass wir 

bis zum Schluss nicht wussten was es ist. Dafür war die Überra
schung umso größer. Alle Mädchen und Jungen der Jugendfeu
erwehr haben jetzt einen eigenen Spind für die Jugendfeuerwehr
Kleidung, Helm und Schuhe. Dafür wurden ganz klamm heimlich 
zwei Räume in der nahegelegenen Turnhalle renoviert und mit 

insgesamt 30 Spin
den ausgestattet. Das 
Praktische ist, dass wir 
alle unsere Ausrüstung 
jetzt vor Ort haben und 
keiner mehr was zu 
Hause vergessen kann 
und wir können uns bei 
Wetter und Planände
rungen einfach umzie
hen.

Aber das war nicht die einzigste Überra
schung, Nein! Um die FeuerwehrAusbil
dung noch besser zu veranschaulichen, 
wurde auch ein Rauchhaus über die Stif
tung angeschafft. Das sieht aus wie ein 
großes Puppenhaus mit 3 Etagen, hat 
2 Anschlüsse und Pumpen um Rauch 
in die Zimmer zu leiten und die Fenster 
und Türen kann man per Schieber öff
nen. Damit kann uns der Ausbilder sehr 
gut erklären wie der Rauch am schnells
ten aus einem Haus geleitet werden 
kann. Die erste Demonstration des Rauchhauses gab es auch 
gleich vor Ort und alle Kinder und Jugendlichen haben gespannt 
zugeschaut. 
Dafür ein herzliches Dankeschön an die Günter Börnichen Stif
tung. 
Zum Abschluss gab es natürlich noch Roster und eine Limo für 
alle, lecker. 

Richard Berthold (14 Jahre) 
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Förderverein „Märchenland in Ritterhand e.V.“
Waldenburger Straße 77, 09337 Callenberg, OT Langenchursdorf

Sommerliches treiben im märchenland

Der Sommer ist da! Darüber freut sich bestimmt jedes Kind, kann 
man doch jetzt baden gehen, Eis essen bis der Bauch zwickt, 
kurze Sachen tragen, den Sonnenschein genießen und vor al
lem: einfach viel draußen sein. Auch wir Kinder und Erzieherin
nen des Märchenlandes haben uns schon so lange auf diese 
schöne Jahreszeit gefreut und genießen die Sonne, das Spielen 
im Freien und die ein oder andere Abkühlung bei uns im Garten. 
Apropos Abkühlung: die ganz heißen Tage, die wir nun schon 

mehrmals erleben durf
ten, stellen auch uns vor 
eine kleine Herausforde
rung – wollen wir mit den 
Kindern doch trotz der 
Hitze gern etwas unter
nehmen. Daher besuch
ten wir öfters das nahe 
gelegene Wäldchen, um 
uns dort im Schatten 
und bei angenehmen 

Temperaturen die Zeit zu vertreiben. Lupe und Co. durften natür
lich nicht fehlen, sodass wir als Naturforscher und Wissenschaft
ler ein kleines Stück Langenchursdorf erkundeten! Nun beginnt 
schon bald die Ferienzeit – was wir während dieser schönen Zeit 
so alles geplant haben, erfahren Sie dann im nächsten Amtsblatt. 
Bis dahin grüßen Groß und Klein aus dem Märchenland!

neuigkeiten aus der Kleinen Burg:

Bevor wir uns mit unseren Veranstaltungen bis September in eine 
kleine Sommerpause verabschieden, wollen wir Sie noch ein
mal an  den Kräuterabend mit der Phytologin Frau tetzner 
erinnern: dieser findet am 25.7.2019 um 18 uhr in der Kleinen 
Burg statt. Es erwartet Sie ein lehrreicher und unterhaltsamer 
Abend, auch für die Verpflegung ist gesorgt. Wir bitten um einen 
Unkostenbeitrag von 10€ und eine verbindliche Anmeldung bis 
spätestens 22.7.2019. Dies können Sie wie immer ganz unkom
pliziert unter der Telefonnummer: 037608/22606 oder per EMail 
(kitamaerchenland@gmx.de) tun. Wir hoffen auf viele Gäste und 
wünschen Ihnen schöne, sommerliche Tage!

Vorhang auf für Artisten, Dompteure und die neuen Erstklässler!

Anfang Juni konnten die Kinder des Hortes und der Grundschule 
ganz besondere Gäste begrüßen: Der Zirkus Rolandos machte 
Station auf dem Sportplatz in Langenberg! Das bedeutete eine 
Woche voller Artisten, Tiere, Popcorn und Zirkusluft. Zu Beginn 
durften die Kinder über eine fantasievolle Aufführung staunen, 
die es dann, in den folgenden Tagen, auf ähnliche Art und Weise 
nachzumachen galt. Und die Zeit war wirklich knapp! Innerhalb 
von zwei Tagen erlernten die Kinder in verschiedenen Grup
pen, wie es sich anfühlt, mit nackten Füßen verletzungsfrei über 
Scherben zu wandeln, wie man Hunde am besten dazu überre
det, durch einen Reifen zu springen oder wie man die Balance 

auf einem Drahtseil hält. Im Hintergrund wurden derweil fleißig 
Pferde, Kaninchen und Hunde versorgt, Snacks für alle Kinder, 
Lehrerinnen, Erzieherinnen und Zirkusleute bereitet, sowie Fotos 
geschossen, Interviews geführt und Videos gedreht. 
Am Donnerstag und Freitag hieß es dann endlich: Manege frei für 
die Kinder der Grundschule Langenberg im Zirkus Rolandos! Alle 
drei Aufführungen waren gut besucht und durchweg gelungen. 
Die Kinder können stolz auf sich sein, denn sie blicken auf eine 
anstrengende, aber schöne Woche zurück, in der sie neue Erfah
rungen sammeln durften und über sich selbst hinausgewachsen 
sind. Zugabe! Vielleicht in vier Jahren … 
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Im Juni fand außerdem der Schnuppernachmittag im Hort für die 
kommenden Erstklässler und deren Eltern statt. Frau Flohr und 
Herr Ramtke, die jeweils eine neue erste Klasse als Bezugser
zieher übernehmen, erzählten allerlei Wissenswertes über den 
Hortalltag und standen Rede und Antwort. Zwei Viertklässler, 
Mitglieder des Kinderrates im Hort, führten die Eltern anschlie
ßend durch die Zimmer und das Außengelände, erwähnten die 
ein oder andere Regel oder erzählten ein paar Anekdoten zum 
Hortalltag. 

Die Erzieherinnen freuen sich auf die neuen Kinder und wün
schen den abgehenden Viertklässlern alles Gute für ihre Zukunft 
und viel Erfolg auf ihren weiteren Lebenswegen!

Das Team des Hortes    

Fächerverbindender unterricht:
„Schule macht Zirkus – traumzauberzirkus Rolandos“

Woche vom 03.06.-07.06.2019

montag:
Endlich war es so weit! Wir waren sehr aufgeregt. Das große Zir
kuszelt stand auf dem Sportplatz und erwartete uns Grundschü
ler. Der Zirkus zeigte uns eine kleine Vorstellung. Im Vorfeld hat
ten wir eine Bewerbungsmappe mit dem Arbeitsgruppenwunsch 
abgegeben. Dann erfolgte die Aufteilung in die einzelnen Grup
pen und wir durften zu den Tieren. Alle freuten sich auf die Wo
che. 

Dienstag:
Am Dienstag ging es richtig los. Das Training begann bei herrli
chem Sonnenschein. Wir lernten emsig unsere Kunststücke und 
Rollen ein. Alle strengten sich sehr an. Der Ablaufplan der Auf
führung wurde festgelegt. Die Programmhefte konnten wir nun 
schreiben und gestalten. Am Ende des Trainingstages fand eine 
kleine Disco für uns Kinder im Zelt statt. Es war ein toller Tag für 
alle.

mittwoch:
Das Wetter war wieder sehr heiß. Alle trainierten fleißig weiter. 
Einige Gruppen übten draußen im Schatten, einige im Zelt. In 
den Pausen könnten wir uns in der ZirkusCaféBar stärken. Dort 
wurde Kuchen gebacken, Milchshake zubereitet und leckeres 
Obst und Gemüse serviert. Die Tierpfleger versorgten genauso 

liebevoll die Ziegen, Pferde, Hunde und Tauben. Das Kamera 
und Reporterteam hielt das Geschehen fest.

Donnerstag:
Vormittags fand im Zelt die Durchlaufprobe statt. Alle waren ge
spannt, ob die Auftritte klappen. Anschließend wurden die Kos
tüme ausgeteilt. Jeder war aufgeregt, denn am Nachmittag fand 
die Premiere statt.
Die Premierenvorstellung war ausverkauft und super beim Publi
kum angekommen. Wir bekamen viel Applaus.

Freitag:
Es standen zwei weitere Vorstellungen an. Wir blieben den gan
zen Tag in der Schule. Das Mittagessen bekamen wir von der 
Speiseproduktion Elli Spirelli gesponsert. Wir erwarteten wieder 
viele Zuschauer und mussten 
noch mehr Programmhefte drucken. Die Veranstaltungen waren 
ein voller Erfolg. 

Alles lief prima, wir sind glücklich. Es war eine tolle Woche!
Ein großes Lob an das Zirkusteam, unsere Lehrer und Erzieher 
sowie an alle fleißigen Helfer!
In vier Jahren, wenn der Zirkus wieder zu uns kommt, sind wir als 
Zuschauer auf alle Fälle mit dabei.

Die Kinder der Programmhaftgestaltung



Amtsblatt unserer Gemeinde Callenberg  – 13. Juli 2019

17

NichtAmtlicher teil

VERAnStAltunGEn / AuSFAHRtEn

liebe Einwohner in allen Ortsteilen, liebe Gäste,

für ein interessantes Festwochenende wird von den Verantwort
lichen und Helfern organisiert, geprobt, gebastelt, genäht und 
vieles mehr.
Wir möchten Sie neugierig machen auf ein vielseitiges Programm 
auf unserem Dorfplatz, angrenzenden Straßen und Wiesen. Auch 
unsere Kirche wird ein Veranstaltungsort sein.

Der Freitag, 13.09.2019, 
gehört zunächst den Kindern. Unsere Kindereinrichtung „Son
nenkäfer“ feiert ihr 65jähriges Bestehen mit einem Tag der of
fenen Tür.
Ab 17.00 Uhr können sich Kinder (und Erwachsene) bei einer Kin
derdisco mit Spielen und Überraschungen im Festzelt vergnü
gen. Das Kinderprogramm endet mit einem Fackel und Lampi
onumzug.
Am Abend kann ein Konzert mit Samuel Harfst in der Kirche oder/
und der Partyabend für Junge und Ältere mit Daggi und Ralle und 
musikalischen Einlagen der Hartmannsdorfer Schalmeienzunft 
im Festzelt besucht werden.

Der Samstag, 14.09.2019,
beginnt mit der Eröffnung des Festtages durch den Bürgermeis
ter und den Pfarrer unserer Gemeinde. Der sich anschließende 
Fassbieranstich erfolgt mit Unterstützung eines Vertreters der 
Brauerei Gersdorf.
Der Tag bietet ein vielseitiges Programm mit den Pfaffenbergern, 
dem Wettkampf der Feuerwehr, dem GaudiWettbewerb zwi
schen den Ortsteilen und der Talentshow. Für ein buntes Pro
gramm können sich dafür noch junge und jung gebliebene Talen
te anmelden (Tel. 037608/23997 oder info.775jahrecallenberg.
de).
In unserer Kirche werden historische Filme und 2 Ausstellungen 
gezeigt. Es finden Kirchenführungen statt, auch die Orgel wird 
gespielt.
Am Abend lädt die PartyShowBand „Rosa“ zu Livemusik und 
Stimmung in das Festzelt ein.

Der Sonntag, 15.09.2019,
wird mit einem Gottesdienst in der Kirche beginnen.
Bis zum umfangreich vorbereiteten Festumzug, Start wird 12.44 
Uhr auf dem Sportplatz sein, unterhält das Bernsdorfer Jugend
blasorchester auf dem Festgelände.
Im Anschluss an den Festumzug wird im Festzelt das Theater
stück „Kunz von Kaufungen“ aufgeführt.

Am Samstag und Sonntag wird ein umfangrei
ches Rahmenprogramm zusätzlich für Unterhal
tung sorgen. Auch ein vielseitiges Speisen und 
Getränkeangebot steht bereit.
Aktuelle Informationen finden Sie stets auf der 
Internetseite www.775jahrecallenberg.de .

Wir freuen uns auf Sie!  Das Festkomitee mit allen Organisatoren 
und Helfern 

Die Kulturelle Begegnungsstätte informiert

Im Juli und im August finden wegen der Sommerpause keine Ver
anstaltungen statt.
Die KBR hat aber zu den bekannten Zeiten geöffnet.

Achtung!
Vom 15.07.bis 26.07.2019 ist die KBR geschlossen !

Samstag.03.August 14.00-17.00 uhr

Sonderöffnung der Nickelerz und Mineralienausstellung
mit kompetentem Ansprechpartner

Öffnungszeiten der KBR und der Ausstellungen:
Dienstag und Donnerstag 9.30-14.00 uhr

KBR   Waldenburger

Nehmen Sie sich die Zeit und feiern Sie mit uns!

 

 

 

 

 

 

 

Einladung zur Callenberger Dorfmeisterschaft 

Der Ortsteil Callenberg möchte anlässlich seiner 775-Jahrfeier eine Gaudi-
Dorfmeisterschaft aller Ortsteile ausrichten. Bei diesem Wettkampf wird 
der Pokal des Bürgermeisters vergeben. Wir möchten mit dieser Einladung 
alle Einwohner auffordern, für jeden Ortsteil eine Mannschaft zu bilden 
und bei uns anzumelden. Die Organisation und Anmeldung der 
Mannschaften würden wir gern zentral über die Ortschafträte durchführen. 
Also meldet Euch bitte bei Interesse bei den Ortschaftsräten! 
Fakten: 
Datum und Uhrzeit: 14.09.2019 um 13:30 Uhr (Anwesend bis 13 Uhr) 
Anmeldung:  bitte über Euren jeweiligen Ortschaftsrat! 
Anmeldeschluss: 30.08.2019 
Teamgröße:  2x Männer, 2x Frauen, 
   2x Kinder ab 10 Jahre 
(Ersatzspieler sind sicher sinnvoll) 
Ort:   Festplatz Callenberg 
(Schlechtwetter: Turnhalle Callenberg) 
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Die Gemeinde traf sich beim 3. Falkener traktorfest

Am 15.06.2019 hörte man es wieder durch die gesamte Gemein
de tuckern. Überall her kamen die Traktoren und Maschinen aller 
Jahrgänge und Variationen zum 3. Falkener Traktorfest, auf die 
Wiese hinter der Arztpraxis Lohmann.
Die Stimmung war gut, unter den über 200 Besuchern, die bei 
der Einfahrt der Schnellen Medizinischen Hilfe jubelten. Für jede 
Generation war gesorgt. Wir bedanken uns beim Kindergarten 
Langenchursdorf für die Unterstützung in der Bastelecke mit 
reichlich Informationen um die Landwirtschaft. Die größeren Ge
nerationen durften Bierkisten horizontal gegen einen Traktor sta

peln. Der Rekord steht bei 11 Kisten bei den Erwachsenen und 9 
Kisten bei den Kindern.

Wir sammelten wieder Spenden, die die Familie Lohmann auf die 
stolze Summe von 1000 € aufrundet. Die Summe wurde dem Kin
dergarten Langenchursdorf bereits übergeben. Wir bedanken 
uns bei allen Beteiligten und den Besuchern. Auf ein nächstes 
Mal!

Ihre Familie Lohmann

Benediktinerkloster St. Wigberti
Chinesischer Garten Weissensee

Dienstag, 13. August 2019
Donnerstag, 15. August 2019

Im Monat Juli werden wir die Eisen
Diese wunderschöne Reise begin
nen wir im ökumenischen 
Benediktinerkloster St. Wigberti 
in Werningshausen im Thüringer 
Land.

Die Ordensgemeinschaft besteht 
seit 50 Jahren und wurde 1987 als 
erstes lutherisches Kloster nach 
der Reformation approbiert. Heu
te leben Brüder verschiedener Konfessionen in diesem Kloster 
nach der Regel des Hl. Benedikt – bete und arbeite, Mönchsle
ben in der heutigen Zeit . Ein aufrechtes Zeichen der Ökumene 
im Land der Reformation.
Nach einem fachmännisch geführten Rundgang werden mit ei
nem zünftigen Klosterschmaus überrascht. 

Frisch gestärkt geht es dann weiter zum Chinesischen Garten in 
Weißensee. Der „Gartens des ewigen Glücks“ erstreckt sich über 
5400 Quadratmeter auf dem Ge
lände des Johanniterhofes. In vier 
Monaten haben die chinesischen 
Arbeiter aus Shanghai, einen Gar
ten geschaffen, der als begehba
res Kunstwerk bezeichnet wird. Bei 
einer Führung können wir uns von 
den geschaffenen Schönheiten überzeugen.
Mit Kaffee und Kuchen im angrenzenden „Cafe“ lassen wir den 
Tag dann ausklingen und treten mit vielen neuen Eindrücken die 
Rückreise an.

Ein beeindruckendes Kloster und Chinesische Schönheiten.
Eine Fahrt, die sich lohnt!

Ablauf der Fahrt:
13.08.2019 06:30 Uhr Wolkenburg, 06:40 Uhr Waldenburg,
 06:50 Uhr Callenberg, Reichenbach, Ihle, 
 Katze, ca. 07:20 Uhr Bahnhof HohensteinEr.,
 KarlMayStraße, PKP, Vinora 
15.08.2019 06:45 Uhr Oberlungwitz Schule, 
 06:50 Uhr Hermsdorf Autohaus, 
 07:10 Uhr Langenchursdorf „Goldene Aue“,
 07:20 Uhr Falken, Langenberg, Meinsdorf
10:00 Uhr  Führung Kloster mit Klosterschmaus 
14:00 Uhr  Führung Chinesischer Garten
15:00 Uhr Kaffeetrinken
16:00 Uhr Rückreise 

unsere leistungen:
Fahrt im Reisebus
Betreuung
2x Eintritt / 2x Führung
Klosterschmaus
Kaffeetrinken

Wenn Sie an diesen Fahrten teilnehmen möchten oder Fra
gen dazu haben, melden Sie sich bitte bei Frau Döhler 
 03723/701187 oder 0173/6997546 oder bei Frau Wunderlich 
0173/6997547.

Die nächste Ausfahrt ist für Dienstag den 17. September 2019 
und Donnerstag, den 19. September 2019 geplant.

Preis: 78,00 €
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HAlt e.V. - Beratungszentrum für Soziales
(Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband)

Oststraße 23 a, 09337 HohensteinErnstthal, Tel. 03723/ 47518;  Fax 03723/ 414307

Allgemeine Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch von 7.00 Uhr  
15.00 Uhr

Veranstaltungsplan Juli 2019

montag: 15.07.19
08.00 – 12.00 Uhr Beratung (mit Voranmeldung)
09.00 – 12.00 Uhr Klöppelzirkel und Handarbeit
16.00 Uhr Skat der Spielvereinigung des HALT e.V.
Dienstag: 16.07.19
09.00 – 12.00 Uhr Seidenmalerei
13.00 – 15.00 Uhr Fotozirkel
mittwoch: 17.07.19
09.00 – 12.00 Uhr Klöppelzirkel und Handarbeit 
13.00 Uhr Rita ś Handarbeitsnachmittag
montag: 22.07.19
08.00 – 12.00 Uhr Beratung (mit Voranmeldung)
09.00 – 12.00 Uhr Klöppelzirkel und Handarbeit
16.00 Uhr Skat der Spielvereinigung des HALT e.V.
Dienstag: 23.07.19
09.00   12.00 Uhr Seidenmalerei
13.00 – 15.00 Uhr Fotozirkel
mittwoch: 24.07.19
09.00 Uhr Mieterbund Chemnitz (mit Voranmeldung)
09.00 – 12.00 Uhr Klöppelzirkel und Handarbeit 
montag: 29.07.19
08.00 – 12.00 Uhr Beratung (mit Voranmeldung)
09.00 – 12.00 Uhr Klöppelzirkel und Handarbeit
13.30 Uhr Wohlfühlnachmittag  Sport für Jedermann
 (mit Voranmeldung)
16.00 Uhr Skat der Spielvereinigung des HALT e.V.
Dienstag: 30.07.19
09.00  12.00 Uhr  Seidenmalerei
13.00 – 15.00 Uhr Fotozirkel
19.00 Uhr  „Batzendorfer Stammtisch“
mittwoch: 31.07.19
09.00 – 12.00 Uhr Klöppelzirkel und Handarbeit

Unsere Nähstube ist Montag  Mittwoch von 7.00 – 14.30 Uhr für 
jedermann geöffnet!

Neu! Nach Terminvereinbarung finden im Beratungszentrum in 
HohensteinErnstthal
Einweisungen für die Bedienung aktueller Medien statt. (Handy, 
Laptop, PC, Smartphone)
Bitte mit Voranmeldung Tel.: 03723/4 75 18
Senioren sind herzlich willkommen!

Wir verstehen uns als Ihren Ansprechpartner für:
 Beratung und Hilfe zu allen sozialen Problemen
 Widersprüche erarbeiten (ALG I u. ALG II) bis zum Sozialge

richt
 Erstellen von Bewerbungsunterlagen u. Kopierdienst
 Ausfüllen von Anträgen
 Tipps und Anregungen zur Erhaltung der Arbeitsmarktfähig

keit
 PC Kurse (Word, Excel, nur Grundkenntnisse) 
 Unterstützung und Förderung von Interessengruppen
 Nähstube für sozial Schwache
 Fotozirkel
 Mieterbund Chemnitz
 Rentenberatung

Jeden Montag u. Mittwoch professionelle Beratung zu vielen Fra
gen u.a. Arbeitslosigkeit u. Hartz IV (Voranmeldung erwünscht)
Rentenberatung in HohensteinErnstthal und Lichtenstein auf 
Anfrage mit Termin!

Beratung durch den Mieterbund jeden 4. Mittwoch im Monat 
nach Voranmeldung!
Computerkurse bieten wir ganz individuell nach telefonischer Ab
sprache an!

Öffnungszeiten unserer lesestube:
Montag – Mittwoch von 9.00  14.00 Uhr!

Anzeigen

Innungsfachbetrieb für
KLEMPNER-, SANITÄR-, KLIMA-

UND HEIZUNGSTECHNIK Anzeige aufgeben!

Ob privat oder gewerblich:
Mit einer Anzeige im Amtsblatt 
Callenberg erreichen Sie garantiert 
die richtige Zielgruppe.
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Die Ev.-luth. Kirchgemeinde langenchursdorf-langenberg möchte Sie herzlich einladen

Die Kirchgemeinde Callenberg-Grumbach mit Reichenbach und tirschheim laden Sie ganz 
herzlich ein

KIRCHEnnACHRICHtEn

montag, 15.07.
19.30 Uhr  Gebetskreis in Falken
Sonntag, 21.07.
10.15 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Langenberg
Sonntag, 28.07.
08.45 Uhr  Gottesdienst in Langenchursdorf
montag, 29.07.
14.30 Uhr Missionskreis in Langenberg
19.30 Uhr Gebetskreis in Falken
Sonntag, 04.08.
08.45 Uhr Gottesdienst in Langenberg
mittwoch, 07.07.
14.00 Uhr Frauendienst in Langenchursdorf
Sonntag,  11.08.
10.15 Uhr Gottesdienst in Falken
montag, 12.08.
19.30 Uhr Gebetskreis in Falken

Feste Zeiten und termine: 
Donnerstag:
18.30 Uhr Junge Gemeinde in Langenchursdorf
19.30 Uhr Kirchenchor in Langenchursdorf (Juli Sommerpause)

Der Flötenkreis trifft sich nach Absprache in Langenchursdorf.

Öffnungszeiten Pfarrbüro: 
Di. 15.0018.00 Uhr
Mi. und Do. 09.0012.00 Uhr
Mo. und Fr. geschlossen

Telefon: 037608/ 22705
Fax: 037608/ 28351

EMail: kg.langenchursdorf_langenberg@evlks.
Pfarramt Langenchursdorf

Sonntag 14.07.19
8.45 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst und 
 Kirchenkaffee in Grumbach
Sonntag 21.07.19
8.45 Uhr Gottesdienst in Callenberg
Dienstag 23.07.19
19.30 Uhr  Frauendienst in Grumbach
Donnerstag 25.07.19
19.30 Uhr Bibel und Verkündigungsstunde der 
 Landeskirchlichen Gemeinschaft in Callenberg
Sonntag 28.07.19
10.15 Uhr Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl in 
 Grumbach
Sonntag 04.08.19
10.15 Uhr Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl und 
 Kindergottesdienst in Callenberg
Dienstag 06.08.19
15.00 Uhr  Frauendienst CallenbergReichenbach 
 in Reichenbach
Donnerstag 08.08.19
19.30 Uhr Bibel und Verkündigungsstunde der 
 Landeskirchlichen Gemeinschaft 
 im Pfarrhaus Lobsdorf
Sonntag 11.08.19
8.45 Uhr Gottesdienst in Callenberg
Sonntag 18.08.19
8.45 Uhr Gottesdienst in Grumbach

Vorankündigung
Am Freitag, den 13. September um 19.30 uhr findet ein Kon-
zert mit Samuel Harfst in der St. Katharinenkirche statt.

Die Karten sind ab sofort im Pfarramt Callenberg, bei Annekatrin 
Kutzner und im Internet erhältlich. Sie kosten im Vorverkauf 15 € 
und an der Abendkasse 17 €.

Feste termine:
Junge Gemeinde: montags 18.30 Uhr 
Chor: mittwochs 19.30 Uhr
Volleyball sonntags 18.00 Uhr (in der Turnhalle)

Öffnungszeiten der Kirchkasse und der Friedhofsverwaltung Cal
lenberg, Hauptstr. 50 
Donnerstags 14.00 Uhr – 17.00 Uhr 
(für Bestattungsanmeldungen nach telefonischer Anmeldung 
auch außerhalb der Öffnungszeit)

Tel.:  037608 / 21719
Fax.: 037608 / 15123

Vom 12. bis 16. August sind Kirchkasse und Friedhofsverwaltung 
wegen Urlaubs geschlossen. Bitte wenden Sie sich im Falle ei
ner Bestattung an das Pfarramt Niederlungwitz, St.PetriPlatz 2, 
08371 Glauchau, Tel.: 03763 7769175 oder an das Pfarramt Lan
genchursdorf, Schulstr. 20, 09337 Callenberg,
Tel.: 037608 22705.
EMail: kg.callenberg@evlks.de

Für kirchliche Bestattungen wenden Sie sich bitte an Pfarrer 
Schubert in Langenchursdorf 
(Tel. 037608 28352)
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SOnStIGES

nEuES tEAm SICHERt DAS uRlAuBSGEFÜHl Am StAuSEE OBERWAlD

Der Badebetrieb am Stausee Oberwald ist gesichert – und das 
im wahrsten Sinne des Wortes.
Nach dem Weggang des alten Schwimmmeisters im April 2019 
suchte das Team der Tourismus und Sport GmbH fieberhaft nach 
Unterstützung in der Absicherung des Badebetriebes durch aus
gebildete Schwimmmeister bzw. Rettungsschwimmer.

Pünktlich Anfang Mai konnte Mikolaj Kaczynski (Foto rechts) ge
wonnen werden, ein erfahrener Rettungsschwimmer, der mit sei
ner Familie seit einigen Jahren in der Region lebt. Er steht bereits 
seit den ersten warmen Tagen auf dem Rettungsturm des Stau
sees und sorgt dafür, dass die Badegeäste Strandbereich sicher 
ihren kleinen Urlaub um die Ecke genießen können.

Mit Kai Haberkorn nun (Foto links) konnte ab Mitte Juni 2019 
noch ein weiterer festangestellter Schwimmmeister eingestellt 
werden. Der gebürtige HohensteinErnstthaler freut sich auf sei
ne neue Aufgabe.

So ist der Saisonbetrieb am Stausee Oberwald erstmals durch 
zwei festangestellte Rettungsschwimmer gesichert – die schö
nen Tage können kommen.
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Sonntag | 11. August 2019 | 10 – 17 Uhr
Kostenloser Pendelbus Bahnhof Hohenstein-Ernstthal – Festgelände Sachsenring

Verkehrssicherheitstag  
Sachsenring

Weitere Informationen erhalten sowie gern auf Anfrage bei:
Ina Klemm, klemm@tourismusundsport.de, 0152 530 214 14

Thomas Bitterlich
Immobilienmakler

Tel. 0371 99-4923
thomas.bitterlich@spk-chemnitz.de

 ImmobilienCenter

Thomas Bitterlich
Immobilienmakler

Tel. 0371 99-4923
thomas.bitterlich@spk-chemnitz.de

Verkaufen Sie kein Haus, bevor Sie mit 
mir gesprochen haben!

 Sparkasse
       Chemnitz

in Vertretung von LBS IMMOBILIEN GMBH

Anzeige
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Kreisverband Hohenstein-Er. e. V. Ein guter Partner in Ihrer Region

Kontakt: 
 Badegasse 1, 09337 HohensteinEr.
 Telefon: 03723/42001
 Telefax: 03723/42868
 Email: verwaltung@drkhohensteiner.de 
 Internet: www.drkhohensteiner.de

Öffnungszeiten unserer Kreisgeschäftsstelle:

Mo, Mi, Do  8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Di 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Fr 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr

mode von mensch zu mensch in Hohenstein-Er., 
Herrmannstraße 42
modisch und Aktuell - für jeden interessierten Bürger 
Montag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Dienstag 09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 17:00 Uhr
Mittwoch  09:00 Uhr – 13:00 Uhr
Donnerstag 09:00 Uhr – 13:00 Uhr 

Spendenannahmestelle in Hohenstein-Er., Badegasse 1
Montag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Dienstag 13:00 Uhr – 17:00 Uhr
Donnerstag 09:00 Uhr – 12:00 Uhr 

Bitte beachten Sie unsere neuen Öffnungszeiten am Mittwoch!
Außerdem haben wir unsere Preise stark reduziert!

Ihre aussortierte und gut erhaltene Bekleidung nehmen wir sehr 
gern in unserer Spendenannahmestelle entgegen. Ebenso kön
nen Sie unsere aufgestellten DRKKleidercontainer jederzeit 
nutzen. Gern stellen wir Ihnen zum Verpacken unsere DRKKlei
dersäcke zur Verfügung, diese erhalten sie in unserer Annahme
stelle oder im DRK Laden „Mode von Mensch zu Mensch“.
Wir freuen uns über Ihren Besuch!

Stätte für Begegnungen 
Im Juli und August haben wir Sommerpause.
Wir sehen uns am 3. September wieder! 

Kurberatung - Vorsorge für mütter/Väter und ihre Kinder
Neue Wege zur Gesundheit  wir helfen Ihnen!
Durch unsere langjährige Erfahrung, wissen wir, was Ihnen eine 
Mutter/VaterKindKur wirklich für Ihre Gesundheit bringt. Bitte 
sprechen Sie uns an!

Wassergymnastik
Sport ist wichtig, denn war rastet, der rostet.
Unter dem Motto „Bewegung ist das Schwungrad des Lebens“ 
führen wir im Rahmen der „Gesundheitstherapie“ bereits seit 15 
Jahren, Wassergymnastikkurse durch.
Bitte melden Sie sich rechtzeitig bei uns an! Wir haben fortlau
fende Kurse!
Fragen Sie in Ihrer Krankenkasse nach, ob sie die Kosten des 
Kurses übernehmen!

Erste Hilfe Ausbildung
09.08.2019  von 8:00 Uhr bis 15:00 Uhr in HohensteinErnstthal 
17.08.2019  von 8:00 Uhr bis 15:00 Uhr in HohensteinErnstthal 
24.08.2019  von 8:00 Uhr bis 15:00 Uhr in HohensteinErnstthal 
03.09.2019  von 8:00 Uhr bis 15:00 Uhr in HohensteinErnstthal 
14.09.2019  von 8:00 Uhr bis 15:00 Uhr in HohensteinErnstthal 
25.09.2019  von 8:00 Uhr bis 15:00 Uhr in HohensteinErnstthal 

Ausbildung zum ehrenamtlichen 
Familienbegleiter

Um die Begleitung lebensverkürzend erkrankter Kinder, Jugend
licher und deren Familien in Zwickau und Umland weiter zu ver
bessern, bildet unser ambulanter Kinderhospizdienst „West-
sachsen“ in Trägerschaft des Elternvereins krebskranker Kinder 
e.V. Chemnitz ehrenamtliche Familienbegleiter aus. 
Diese werden befähigt, die Betroffenen, deren Geschwister und 
Eltern zu unterstützen und zu entlasten. Ziel ist es die zu betreu
enden Familien zu stärken, damit sie ihre spezielle Lebenssitua
tion bewältigen kann.

Ein neuer Kurs beginnt ab August 2019 in Zwickau.

Informationen zum Inhalt und organisatorischen Ablauf
über

Ambulanter Kinderhospizdienst Westsachsen
Anne Bayer
Friedrich-Fröbel-Str. 1, 08301 Aue - Bad Schlema
tel.: 03771/ 450265,  anne.bayer@ekk-chemnitz.de

Ich biete die bestmögliche individuelle Betreuung.
Ziel ist es die Gesundheit, Unabhängigkeit, und den Komfort der Menschen, zu fördern.

Ich nehme mir die Zeit, den Menschen zuzuhören und individuelle Behandlungskonzepte zu entwickeln, welche
genau zu deren Bedürfnissen passen.

Geboten wird unter anderem hauswirtschaftliche Tätigkeit, Behördengänge, malen und basteln, lesen und
Vorlesen, handwerkliche Arbeiten und leichte Gartenarbeiten, Haustiere füttern und pflegen, Spaziergänge und

Ausflüge, uvm...

  Betreuung bei Ihnen Zuhause
Es muss nicht immer gleich ein Pflegedienst sein!     

Informieren Sie sich gern ausführlich auf meiner Webseite
Webseite: www.casacuracallenberg.de         Email: info@casacuracallenberg.de        Mobil: 0163/ 71 55 182

Anzeigen
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eMail: info@layoutunddesign-verlag.de

Privater Anzeigenauftrag
(bitte vergessen Sie nicht Ihre Telefonnummer und/oder eMail-Adresse anzugeben)

Ihr gewünschter Text:
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Stück

Hohenstein-Ernstth.
Weinkellerstr. 28
Limbach-Oberfr.
Ingelheimer Str. 3

Anfragen und Anmeldung
vor Ort 15:15 - 17:15 Uhr oder telefon.
Hot 03723/769214 / LIO 03722/469080
www.meine-lernhilfe.de

Unterricht auch
in den Ferien

Danksagung
Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt.

Ein Mensch, der immer für uns da war, lebt nicht mehr.
Was uns bleibt sind Liebe, Dank und Erinnerung an viele schöne Jahre.

Hannelore Neubert
✳ 27.05.1937      † 16.03.2019

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren.
Es ist wohltuend, soviel Anteilnahme zu erfahren.

Dafür danken wir von Herzen Ehemann Günter Neubert, Kinder, 
Enkel und Urenkel

  

Tagesbetreuung 

in der alten Gemeinde Callenberg
- Den Alltag neu gestalten - 

    unterschiedliche Betreuungs- und Beschäftigungsangebote

    Entlastung pflegender Angehöriger

    gesunde Verpflegung mehrmals am Tag

    Unterstützung, Erhalt und Verbesserung 
    alltagspraktischer Fähigkeiten

    Hol- und Bringedienst

    kostenlose Betreuungsleistungen 

     

Anmeldung ab sofort unter: 
        03723 62 98 8 – 05  

Alte Gemeinde Callenberg 
Hauptstraße 73 

09337 Callenberg

    Öffnungszeiten: 
   Montag – Freitag
08:00 Uhr – 16:00 Uhr




